
 
 

Information zur Datenerhebung –  

Meldebehörde  
(Datenschutzinformation)

 

 

Gemeindeverwaltung Gemeinde Hohenstein, Im Dorf 14, 72531 Hohenstein 

Verantwortlicher nach Art. 4 

Nr. 7 DSGVO 

Bürgermeister im Amt 

Behördlicher 

Datenschutzbeauftragter 

Komm.ONE 

Anstalt des öffentlichen Rechts  

Krailenshaldenstraße 44 

70469 Stuttgart 

E-Mail: datenschutz@gemeinde-hohenstein.de 

Tel.: 0711 8108 4444 

Zweck(e) der 

Datenverarbeitung, 

Rechtsgrundlage 

Die Meldebehörde hat personenbezogene Daten über die in ihrem  

Zuständigkeitsbereich wohnhaften Personen (Einwohner) zu registrieren, 

um deren Identität und Wohnungen feststellen und nachweisen zu können.   

Diese Daten werden genutzt, um nach Maßgabe der Vorschriften über  

Melderegisterauskünfte (§§ 44 ff. BMG) und Datenübermittlungen (§§ 33 

ff. BMG) den berechtigten Informationsbedürfnissen Rechnung zu tragen 

sowie bei der Durchführung von Aufgaben anderer öffentlicher Stellen 

mitzuwirken (§ 2 Absatz 3 BMG). 

Ihre Daten werden auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 Satz 1 Buchstabe c, e) 

DSGVO in Verbindung mit § 2 Absatz 1 BMG verarbeitet. 

Dauer der Datenspeicherung Nach dem Wegzug oder Tod des Einwohners hat die Meldebehörde alle  

Daten, die nicht der Feststellung der Identität und dem Nachweis der  

Wohnung dienen sowie nicht für Wahlzwecke erforderlich sind, 

unverzüglich zu löschen. Nach Ablauf von fünf Jahren seit Wegzug oder Tod 

des Einwohners werden die zur Erfüllung der Aufgaben der Meldebehörden 

gespeicherten Daten für die Dauer von 50 Jahren aufbewahrt und durch 

technische und organisatorische Maßnahmen gesichert. Für bestimmte 

Daten gelten nach § 14 Absatz 2 BMG kürzere Löschungsfristen. 

Empfänger oder Kategorie 

von Empfängern der Daten 

(Stellen, denen die Daten 

offengelegt werden) 

Die Meldebehörde darf an andere öffentliche Stellen im Inland (siehe § 2  

Bundesdatenschutzgesetz), öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften 

und den Suchdiensten aus dem Melderegister Daten übermitteln, oder 

Daten innerhalb der Verwaltungseinheit (Gemeinde) weitergeben, soweit 

dies zur Erfüllung ihrer eigenen oder in der Zuständigkeit des Empfängers 

liegenden Aufgaben erforderlich ist.   

Privatpersonen und nichtöffentliche Stellen erhalten auf Antrag eine  

gebührenpflichtige Auskunft über einzelne personenbezogene Daten unter 

der Voraussetzung, dass die betroffene Person von der Meldebehörde 

aufgrund der Angaben des Antragstellers eindeutig identifiziert werden 

kann. Parteien, Wählergruppen und andere Träger von Wahlvorschlägen 

können im Zusammenhang mit Wahlen und Abstimmungen auf staatlicher 

und kommunaler Ebene Meldedaten erhalten.   

Die Presse erhält bei Alters- und Ehejubiläen (nach schriftlicher 

Zustimmung des Betroffenen) ebenfalls personenbezogene Daten.  

Der Wohnungseigentümer/ Wohnungsgeber hat einen Anspruch auf 

Auskunft über die in seiner Wohnung gemeldeten Einwohner, soweit er ein 

rechtliches Interesse glaubhaft macht.  

Ebenfalls werden Ihre personenbezogenen Daten an die Gemeindekasse 
für finanzielle Angelegenheiten übermittelt. 

Betroffenenrechte Sie haben als betroffene Person das Recht von der Gemeindeverwaltung 

Auskunft über die Verarbeitung personenbezogener Daten (Art. 15 

DSGVO), die Berichtigung unrichtiger Daten (Art. 16 DSGVO), die  

Löschung der Daten (Art. 17 DSGVO) und die Einschränkung der  

Verarbeitung (Art. 18 DSGVO) zu verlangen, sofern die rechtlichen  
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Voraussetzungen dafür vorliegen. Sie können verlangen, die 

bereitgestellten  

personenbezogenen gemäß Art. 20 DSGVO zu erhalten oder zu 

übermitteln.  

Sie können nach Art. 21 DSGVO Widerspruch einlegen. Die Einwilligung in  

die Verarbeitung Ihrer Daten können Sie jederzeit widerrufen.   

 

 


